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58 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für die vereinfachte 4. Änderung des 
Bebauungsplanes „I-34 Kaisersbusch“ 
 

Gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) sowie den Vorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), die in den derzeit gültigen Fassungen zur 
Anwendung kommen, hat der Rat der Stadt Langenfeld in seiner Sitzung am 15.06.2021 die vereinfachte 
4. Änderung des Bebauungsplanes „I-34 Kaisersbusch“ als Satzung beschlossen.  
 
Die Bebauungsplanänderung wurde nach § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchgeführt. 
 
Die vereinfachte 4. Änderung des Bebauungsplanes „I-34 Kaisersbusch“ soll durch eine konsequente Steuerung 
von Handelsnutzungen das Einzelhandels- und Zentrenkonzept umsetzen. Ziel der Planung ist die Sicherung 
gewerblicher Bauflächen und Aktivierung von Gewerbeflächenpotenziale für die Ansiedlung von kleinen und 
mittleren Betrieben des produzierenden oder dienstleistenden Gewerbes bzw. Handwerksbetrieben. Die 
Änderungsplanung dient dem Schutz und der Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen der Stadt 
Langenfeld gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept. In diesem Zusammenhang ist eine Umstellung auf die 
derzeit geltende Baunutzungsverordnung vorgesehen.  
 
Gebietsbegrenzung für die vereinfachte 4. Änderung des Bebauungsplanes „I-34 Kaisersbusch“ 

Im Norden: Die Straße „Hardt“ (L 402); 

Die Nordgrenzen der Flurstücke 655 und 546; 

 

Im Westen: Die Westgrenzen der Flurstücke 546, 655, 212, 856, 593 und 594; 

 

Im Süden: Die Südgrenzen der Flurstücke 594 und 593; die Südostgrenze des Flurstücks 856 und die südliche 

Grenze des Flurstücks 655 bis zum westlichen Grenzpunkt des Flurstücks 356; 
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Im Osten: die westliche Grenze des Flurstücks 356; die östliche Grenze des Flurstücks 362; die südöstliche 

Grenze des Flurstücks 358 und deren östliche Verlängerung um 5,0 m, die einen Schnittpunkt bildet 

mit der verlängerten Linie zwischen einem um 5,0 m gedachten Punkt auf der südlichen Grenze 

des Flurstücks 645, gemessen ab dem nordwestlichen Grenzpunkt des Flurstücks 644; die 

Südgrenze der Flurstücke 645 und 643; die gemeinsame Grenze der Flurstücke 643 und 654;  

 

Alle genannten Flurstücke liegen in der Flur 9 der Gemarkung Immigrath. 

 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen: 
 

 
 

Die vereinfachte 4. Änderung des Bebauungsplanes „I-34 Kaisersbusch“ kann zusammen mit der Begründung 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB im Rathaus der Stadt Langenfeld, Rhld., Referat Stadtplanung und Denkmalschutz, 
Zimmer 296, Konrad-Adenauer-Platz 1, während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
Die Dienststunden sind 
 

Montag bis  Mittwoch  von  8.00 Uhr bis  16.00 Uhr: 
Donnerstag   von  8.00 Uhr bis  17.00 Uhr; 
Freitag    von  8.00 Uhr bis  12.00 Uhr. 

 
Über den Inhalt der v. g. Bauleitplanänderung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Hinweise:  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die vereinfachte 
4. Änderung des Bebauungsplanes „I-34 Kaisersbusch“ und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 der GO NRW beim Zustandekommen der 
vereinfachten 4. Änderung des Bebauungsplanes „I-34 Kaisersbusch“ kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der vorgenannte Bebauungsplan wurde nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Langenfeld, Referat Stadtplanung und 

Denkmalschutz, vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird die vom Rat der Stadt Langenfeld am 15.06.2021 als Satzung beschlossene vereinfachte 4. Änderung 
des Bebauungsplanes „I-34 Kaisersbusch“, Ort und Zeit der Bereithaltung sowie die aufgrund des BauGB und der 
GO NRW erforderlichen Hinweise gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit den §§ 7 Abs. 4 und 41 Abs. 1, 
Buchstabe "f" GO NRW und § 17 der Hauptsatzung der Stadt Langenfeld, Rhld., öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Langenfeld tritt die vereinfachte 4. Änderung des 
Bebauungsplanes „I-34 Kaisersbusch“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Langenfeld Rhld., 16.06.2021 
Gez. 
Frank Schneider 
Bürgermeister 
 
 

59 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Langenfeld Rhld. über den                                       
Ablauf von Nutzungszeiten auf dem städt. Waldfriedhof, Kapeller Weg 
 

Gemäß § 13 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs.4 der Begräbnis - u. Friedhofsordnung für den Waldfriedhof der Stadt 
Langenfeld Rhld. in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 17 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Langenfeld 
Rhld. in der zurzeit gültigen Fassung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass das Nutzungsrecht an nachfolgenden 
Grabstätten abläuft. 
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    Wahlgräber: 
 
Feld          Reihe       Grab-Nr.                            Nutzungsberechtigte(r) 
 
1+2     597F    Christoph Wann 
1+2     662    Achim Räcker 
D Urne     009 – 010   Werner Thiel 
G     142 – 143   Klaus Steinbrecher 
J     003 – 004   Harald Böger 
J     228 – 229   Klaus-Peter Rößner   
E     011 – 012   Ingrid Schiefer 
L      010    Heinz Eggert 
L      013 – 014    Jens Wolf 
   
 
    Reihengräber: 
 
Feld               Reihe       Grab-Nr.           Nutzungsberechtigte(r) 
 
18A  005C        012  unbekannt 
18A  005C        013  unbekannt 
18A  005C        014     unbekannt 
18A  005C        015  unbekannt 
18A  005C        016  unbekannt 
18A  005C        017  Erika Weiß 
18A  005C        018  unbekannt 
18A  005C        019  unbekannt 
18R  002        002  Peter Kübel 
18R  001        017  Referat 230 Stadtverwaltung Langenfeld 
18R  001        018  Referat 230 Stadtverwaltung Langenfeld 
18R  001        019  Referat 230 Stadtverwaltung Langenfeld 
18R  001        020  Referat 230 Stadtverwaltung Langenfeld 
18R   001        021  Referat 230 Stadtverwaltung Langenfeld 
18R  001        022  Carmen Henk 
L                    RE        026  Udo Lichtenstein 
L   RE        027  Ortlieb Böhm 
    
Das Nutzungsrecht an vorgenannten Wahlgräbern kann wieder erworben werden. 
Nutzungsberechtigte, die hiervon Gebrauch machen wollen, werden gebeten, sich bis zum 14.07.2021 an die Stadt 
Langenfeld Rhld. Referat 540, Frau Lehnert-Momm, Zimmer 284, Tel. 02173/794-5415, zu wenden. 
 
Sollte von der Möglichkeit, fristgemäß das Nutzungsrecht wieder zu erwerben, kein Gebrauch gemacht werden, so 
sind die betroffenen Grabstätten innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf des Nutzungsrechtes von den 
Nutzungsberechtigten abzuräumen. 
 
Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes an vorgenannten Reihengräbern ist nicht möglich. 
 
Die Reihengräber sind innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf der Ruhezeit von den Nutzungsberechtigten 
abzuräumen. 
 
Sind keine Nutzungsberechtigten mehr vorhanden, gehen Grabmale und sonstige bauliche Anlagen nach Ablauf 
des Nutzungsrechtes entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Stadt Langenfeld Rhld. über. 
 
Langenfeld Rhld., den 16.06.2021 
Stadt Langenfeld Rhld. 
Gez. 
Frank Schneider 
Bürgermeister 



132

 

 

60 Bekanntmachung der Änderungssatzung zur Satzung der Volkshochschule der Stadt 
Langenfeld Rhld. 
 

Der Rat der Stadt Langenfeld Rhld. hat am 05.05.2021 folgende Änderungssatzung beschlossen:  

 

Änderungssatzung zur Satzung der Volkshochschule der Stadt Langenfeld Rhld.  
 
Satzung für die Volkshochschule der Stadt Langenfeld Rhld. vom 22.12.1975 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18.06.2021 
 
Der Rat der Stadt Langenfeld Rhld. hat in seiner Sitzung am 05.05.2021 folgende Satzung beschlossen:  
 
Rechtsgrundlagen:  
 
- §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der jeweils gültigen Fassung  
 
- §§ 4 Abs. 3 und 15 Abs. 2 Ziff. des Ersten Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land 
Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz – WbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.04.2000 (GV 
NRW S. 390) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV NW S. 312). 
 
§ 1 – Name, Sitz und Rechtscharakter  
 
Die Stadt Langenfeld Rhld. errichtet und unterhält als Träger die kommunale Volkshochschule mit dem Namen 
„Volkshochschule Langenfeld“. Die Volkshochschule hat ihren Sitz in Langenfeld Rhld. Sie ist als nichtrechtsfähige 
Anstalt des Trägers eine öffentliche Einrichtung im Sinne des § 8 GO NRW.  
 
§ 2 – Aufgaben der Volkshochschule  
 
(1) Die Volkshochschule Langenfeld ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 2 und § 10 
des WbG und § 8 GO NRW. Sie nimmt in diesem Rahmen eine Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung 
wahr.  
 
(2) Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten 
Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.  
 
(3) Die Volkshochschule bietet ihren Teilnehmerinnen/Teilnehmern ein Mindestangebot von Lehrveranstaltungen 
der politischen Bildung, der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung, der kompensatorischen Grundbildung, 
der abschluss- und schulabschlussbezogenen Bildung, Angebote zur lebensgestaltenden Bildung und zu 
Existenzfragen einschließlich des Bereichs der sozialen und interkulturellen Beziehungen sowie Angebote zur 
Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz gem. § 11 Abs. 2 
WbG. Sie ermöglicht planmäßiges Lernen in Seminaren, Kursen, Vortragsreihen, Diskussionen, Studienfahrten 
u.a.m. Über das Mindestangebot hinaus kann die Volkshochschule entsprechend dem Bedarf weitere 
Lehrveranstaltungen anbieten.  
 
(4) In Ausnahmesituationen darf die Volkshochschule den üblichen Präsenzunterricht als Onlineunterricht anbieten 
und durchführen. Dieser Unterricht gilt nicht als Unterrichtsausfall und löst keinen Erstattungsanspruch gemäß der 
Gebührenordnung aus. Als Ausnahmesituation gilt beispielsweise eine behördliche Schließung/Einschränkung des 
Unterrichtsbetriebs der Volkshochschule. Darüber hinaus kann für einen zeitlich befristeten Zeitraum in Einzelfällen 
nach Entscheidung der Leiterin/ des Leiters der Volkshochschule Onlineunterricht für Teilnehmerinnen/Teilnehmer 
angeboten werden, sofern dies organisatorisch und technisch für die Volkshochschule umsetzbar ist.  
 
§ 3 – Teilnahmeberechtigung und Gliederung  
 
(1) Die Lehrveranstaltungen der Volkshochschule sind für alle unter § 2 Abs. 2 genannten Personen zugänglich, 
soweit nicht im Einzelnen sachbezogene Beschränkungen vorgenommen werden. Die Teilnahme an 
abschlussbezogenen Lehrveranstaltungen kann von bestimmten Vorkenntnissen abhängig gemacht werden. Die 
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Volkshochschule ist in Fachbereiche gegliedert. Die Fachbereiche können zu Abteilungen zusammengefasst 
werden.  
 
§ 4 – Zuständigkeiten des Rates und des Fachausschusses  
 
(1) Die Zuständigkeit des Rates der Stadt Langenfeld für alle Angelegenheiten der Volkshochschule ergibt sich aus 
§ 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) GO NRW, aus der Hauptsatzung und aus der Zuständigkeitsordnung für den Rat 
der Stadt und seine Ausschüsse in Verbindung mit den Vorschriften des WbG. Der Rat entscheidet insbesondere 
über  
a) allgemeine Richtlinien für die Arbeit der Volkshochschule im Rahmen dieser Satzung,  
b) Änderungen dieser Satzung,  
c) die Gebührenordnung,  
d) die Honorarordnung.  
 
(2) Der für die Weiterbildung zuständige Fachausschuss des Rates ist der Kulturausschuss. Er entscheidet über die 
Schwerpunkte der Arbeit der Volkshochschule und empfiehlt dem Rat die Änderung der  
a) Satzung,  
b) Honorarordnung,  
c) Gebührenordnung.  
 
§ 5 – Bürgermeisterin/Bürgermeister  
 
Die Bürgermeisterin/ Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzte/r der Volkshochschulleiterin/ des 
Volkshochschulleiters, der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, der 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter für den Verwaltungsdienst und der sonstigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der 
Volkshochschule.  
 
§ 6 – Bedienstete des Trägers  
 
Die Volkshochschulleiterin/ der Volkshochschulleiter, die hauptamtlichen pädagogischen 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter für den Verwaltungsdienst und die sonstigen 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Volkshochschule sind Bedienstete des Trägers.  
 
§ 7 – Leiterin/Leiter der Volkshochschule  
 
(1) Die Volkshochschule wird verantwortlich von einer/einem hauptamtlichen pädagogischen 
Mitarbeiterin/Mitarbeiter (Volkshochschulleiterin/Volkshochschulleiter) geleitet. Sie/Er ist verantwortlich für die Arbeit 
der Volkshochschule.  
 
(2) Zu den Aufgaben der Leiterin/ des Leiters der Volkshochschule gehören insbesondere in Abstimmung mit der für 
die Volkshochschule zuständigen Fachbereichsleiterinnen/Fachbereichsleitern:  
a) langfristige Planung des Weiterbildungsangebotes,  
b) Aufstellung des Programms,  
c) Öffentlichkeitsarbeit und Werbung,  
d) Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung des Haushaltsplanes (Unterabschnitt Volkshochschule) nach 
Maßgabe der haushaltsrechtlichen Bestimmungen,  
e) Verpflichtungen der nebenberuflichen pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter,  
f) Mitwirkung bei der Einstellung der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter nach Maßgabe des 
Stellenplanes,  
g) Verwaltung der Räume, Ausstattung und Einrichtung der Volkshochschule,  
h) Ausübung des Hausrechtes.  
 
(3) Die Volkshochschulleiterin/ der Volkshochschulleiter ist Vorgesetzte/Vorgesetzter der hauptamtlichen 
pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter für den Verwaltungsdienst und der 
sonstigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Volkshochschule. Sie/ Er führt regelmäßig Besprechungen mit den 
hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern durch.  
 
(4) Die Leiterin/ der Leiter der Volkshochschule nimmt an den Sitzungen des Kulturausschusses teil.  
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§ 8 – Hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter  
 
Die hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind verantwortlich für die ihnen übertragenen 
Aufgabengebiete. Sie wirken an der Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen insbesondere mit durch  
a) Aufstellung des Programmentwurfs für ihre Fachbereiche,  
b) Vorschlag der nebenberuflichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Kursleiterinnen/Kursleiter),  
c) Beratung der nebenberuflichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Kursleiterinnen/Kursleiter),  
d) Beratung der Teilnehmerinnen/Teilnehmer,  
e) eigene Kursleitertätigkeit.  
 
§ 9 - Nebenberufliche pädagogische Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter  
 
(1) Die Durchführung von Lehrveranstaltungen wird in der Regel entsprechend vorgebildeten nebenberuflichen 
pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern (Kursleiterinnen/Kursleitern) übertragen. Ihre Aufgaben richten sich 
nach dem mit ihnen jeweils für einen Arbeitsabschnitt abgeschlossenen Kursleitervertrag. 
 
(2) Die Kursleiterinnen/Kursleiter nehmen diese Aufgaben insbesondere in ihrem Fachgebiet wahr durch  
a) eigene Lehrveranstaltungen,  
b) Vorschläge für die Programme,  
c) regelmäßige Besprechung mit den Leiterinnen/ Leitern ihrer Fachbereiche.  
 
Den Kursleiterinnen/Kursleitern der Volkshochschule ist im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen die Freiheit 
der Lehre gewährleistet. Sie entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.  
 
§ 10 – Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter für den Verwaltungsdienst und sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter  
 
(1) Nach Maßgabe des Stellenplanes werden Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter für den Verwaltungsdienst der 
Volkshochschule und sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eingestellt.  
 
(2) Sie unterstützen die Leiterin/ den Leiter der Volkshochschule in der Planung und Durchführung der Organisation 
der Volkshochschule oder sonstiger, mit dem Betrieb der Volkshochschule unmittelbar zusammenhängender 
Angelegenheiten.  
 
§ 11 – Programm  
 
Das Programm der Volkshochschule wird für ein Semester und längstens für ein Jahr aufgestellt. Es ist in 
geeigneter Weise zu veröffentlichen.  
 
§ 12 – Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des Trägers  
 
(1) Die Volkshochschule ist bestrebt, Kooperationen mit den Kultureinrichtungen des Trägers kontinuierlich zu 
pflegen und auszubauen.  
 
§ 13 – Mitwirkung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kursleiterinnen/Kursleiter sowie 
Teilnehmerinnen/Teilnehmer  
 
(1) Gemäß § 4 Abs. 3 WbG wird den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und Teilnehmerinnen/Teilnehmern zur Sicherung 
einer bedarfsgerechten Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen ein Mitwirkungsrecht eingeräumt.  
 
(2) Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Volkshochschule nehmen das Mitwirkungsrecht im Rahmen 
regelmäßig durchgeführter Arbeits- und Dienstbesprechungen wahr.  
 
(3) Kursleiterinnen/Kursleiter und Teilnehmerinnen/Teilnehmer können jederzeit der Leiterin/ dem Leiter der 
Volkshochschule oder den zuständigen hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern Anregungen 
zur Arbeit der Volkshochschule oder zu einzelnen Bildungsveranstaltungen geben.  
 
(4) In der Regel einmal jährlich tritt das vhs-Forum zusammen. Die Einladung dazu erfolgt spätestens 14 Tage vor 
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dem Termin. Teilnehmerinnen/Teilnehmer des vhs-Forums sind:  
a) die Leiterin/ der Leiter der Volkshochschule  
b) die hauptamtlichen pädagogischen und weiteren Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter  
c) die Kursleiterinnen/Kursleiter  
d) die Teilnehmerinnen/Teilnehmer der vergangenen 2 Semester.  
 
In dem vhs-Forum werden Angelegenheiten der laufenden und zukünftigen Arbeit zur Sicherung einer 
bedarfsgerechten Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen diskutiert und bei Bedarf Empfehlungen an 
die vhs-Leitung oder den Träger beschlossen. Die Beschlüsse über die Empfehlungen werden offen mit einfacher 
Mehrheit gefasst. Die Leiterin/ der Leiter der Volkshochschule leitet das vhs-Forum. Sie/Er nimmt nicht an den 
Abstimmungen teil.  
 
§ 14 – Gebühren  
 
Für Veranstaltungen der Volkshochschule sind Gebühren nach der Gebührenordnung in der jeweils geltenden 
Fassung zu entrichten.  
 
§ 15 – Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2021 in Kraft. Die Satzung in der Fassung vom 01.01.2008 tritt gleichzeitig außer Kraft. 
 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit gemäß § 17 der Hauptsatzung der Stadt Langenfeld Rhld. 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(SGV NRW 2023) in der jeweils gültigen Fassung kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Langenfeld Rhld. vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel angibt. 
 
Langenfeld, den 18.06.2021 
Gez. 
Frank Schneider 
Bürgermeister 
 

 

61 Bekanntmachung der Änderungssatzung zur Gebührenordnung der Volkshochschule 
der Stadt Langenfeld Rhld. 
 

Der Rat der Stadt Langenfeld Rhld. hat am 05.05.2021 folgende Änderungssatzung beschlossen:  
 

Änderungssatzung zur Gebührenordnung der Volkshochschule der Stadt Langenfeld Rhld.  
 
Gebührenordnung für die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule der Stadt Langenfeld Rhld. 
vom 18.06.2021 
 
Der Rat der Stadt Langenfeld Rhld. hat in seiner Sitzung am 05.05.2021 folgende Satzung beschlossen:  
 
Rechtsgrundlagen:  
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- §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 
666) in der jeweils gültigen Fassung  
 
- §§ 4 und 14 der Satzung für die Volkshochschule der Stadt Langenfeld Rhld. vom 22.11.1975 in der jeweils gültigen 
Fassung  
 
- §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 
in der jeweils gültigen Fassung  
 
§ 1 – Gebühren  
 
(1) Für Veranstaltungen der Volkshochschule werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. Die 
Gesamtgebühr für Kurse errechnet sich aus den Gebühren pro Unterrichtsstunde, der Verwaltungsgebühr und ggf. 
einer Materialgebühr.  
 
(2) Es wird je Kursanmeldung eine Verwaltungsgebühr von 3,80 EUR erhoben.  
 
(3) Außerdem werden Gebühren je Unterrichtsstunde erhoben. Eine Unterrichtsstunde hat 45 Minuten. 
 
Die Gebühren betragen für  
 
3.1 Kurse und Seminare 2,90 EUR  
 
3.2 Kurse und Seminare im Fachbereich Beruf bis zu 12,00 EUR  
 
3.3 Kurse und Seminare in besonderen Fällen bis zu 9,40 EUR  
 
(4) Für die Teilnahme an Vorträgen werden folgende Gebühren erhoben:  
 
a) in der Regel je Vortrag 6,00 EUR  
 
b) für Personen, die von den Absätzen 9 und 10 erfasst werden, je Vortrag 4,00 EUR  
 
(5) Für einzelne Angebote können nach Entscheidung der Volkshochschulleiterin / des -leiters die Gebühren reduziert 
und erlassen werden.  
 
(6) Für Studienfahrten und Studienreisen werden kostendeckende Gebühren erhoben. Die Ermäßigungen nach den 
Absätzen 9 und 10 gelten nicht.  
 
(7) Für „Bildung auf Bestellung“ werden kostendeckende Gebühren erhoben.  
 
(8) Für Kurse, in denen Geräte/Software/Lizenzen eingesetzt werden, wird grundsätzlich zu den Teilnahmegebühren 
eine Materialgebühr je Unterrichtsstunde erhoben.  
 
Diese Materialgebühren betragen für  
a) EDV Kurse 1,50 EUR  
b) Tastschreiben am PC 0,80 EUR  
c) Nähmaschinen- und Töpferkurse sowie Nahrungsmittelzubereitung 0,50 EUR  
d) Kurse, in denen eine Nutzung der vhs.cloud eingebunden wird 0,80 EUR  
 
(9) Schüler/innen, Student/innen und Auszubildende nach dem Berufsausbildungsgesetz, Wehr- und 
Freiwilligendienstleistende sowie Leistungsbezieher/innen von Arbeitslosengeld oder Empfänger/innen von 
Leistungen nach SGB XII erhalten eine Ermäßigung von 25 % auf die Gebühr (ohne direkte Umlagen). Die 
Ermäßigung der Verwaltungsgebühr ist ausgeschlossen.  
 
(10) Inhaber/innen des Familienpasses oder Sozialpasses der Stadt Langenfeld erhalten eine Ermäßigung von 50 % 
auf die Gebühr (ohne direkte Umlagen). Die Ermäßigung der Verwaltungsgebühr ist ausgeschlossen.  
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(11) In besonderen Fällen kann die Volkshochschulleiterin / der -leiter eine Ermäßigung der Gebühr festsetzen.  
 
§ 2 – Entstehung der Gebührenpflicht  
 
(1) Die Pflicht zur Zahlung der Gebühr entsteht durch die verbindliche Anmeldung zu einer Veranstaltung. Die 
tatsächliche Teilnahme an der Veranstaltung ist hierfür unerheblich, sofern die Anmeldung nicht fristgemäß wieder 
storniert wurde. Die maßgeblichen Fristen für eine Stornierung werden in den Geschäftsbedingungen des jeweiligen 
Programms bekannt gegeben.  
 
(2) Die Gebühr ist grundsätzlich in der vollen Höhe für die gesamte Laufzeit der Veranstaltung zu zahlen. Eine 
Nichtteilnahme an einzelnen Terminen der Veranstaltung berechtigt nicht zu einer Reduzierung der Gebühr. Über 
Ausnahmen entscheidet die Leiterin / der Leiter der Volkshochschule.  
 
§ 3 – Beitreibung  
 
Rückständige Gebühren unterliegen der Einziehung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren.  
 
§ 4 – Rückerstattung  
 
(1) Kommen Veranstaltungen der Volkshochschule wegen mangelnder Beteiligung, Erkrankung einer 
Kursleiterin/eines Kursleiters oder aus anderen Gründen nicht zur Durchführung, so werden die gezahlten 
Teilnehmergebühren erstattet.  
 
(2) Bei Vorliegen wichtiger Gründe in der Person eines Teilnehmers/einer Teilnehmerin (Sterbefall in der Familie, 
Wohnungswechsel nach auswärts o. a.) können die Gebühren erstattet oder erlassen werden.  
 
§ 5 – Inkrafttreten  
 
Die Gebührenordnung tritt am 01.08.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung vom 01.09.2016 außer 
Kraft.  
 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit gemäß § 17 der Hauptsatzung der Stadt Langenfeld Rhld. 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(SGV NRW 2023) in der jeweils gültigen Fassung kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Langenfeld Rhld. vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel angibt. 
 
Langenfeld, den 18.06.2021 
Gez. 
Frank Schneider 
Bürgermeister 
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62 Bekanntmachungsanordnung für die Änderungssatzung zur Honorarordnung der 
Volkshochschule der Stadt Langenfeld Rhld. 
 

Der Rat der Stadt Langenfeld Rhld. hat am 05.05.2021 folgende Änderungssatzung beschlossen:  

 

Änderungssatzung zur Honorarordnung der Volkshochschule der Stadt Langenfeld Rhld.  
 
Honorarordnung für die Festsetzung der Honorare für die Kursleiter/innen der Volkshochschule der Stadt 
Langenfeld Rhld. vom 25.02.1993 in der Fassung vom 18.06.2021 
 
Der Rat der Stadt Langenfeld Rhld. hat in seiner Sitzung am 05.05.2021 folgende Honorarordnung beschlossen:  
 
Rechtsgrundlagen:  
 
§ 4 Abs. 2 der Satzung für die Volkshochschule der Stadt Langenfeld Rhld. vom 22.12.1975 in der Fassung vom 
27.11.2007.  
 
§ 1 – Honorare  
 
1. Honorar bei Kursen, Einzelveranstaltungen, Projekten und Auftragsmaßnahmen  
 
1.1 Die Kursleiter/innen der VHS erhalten für die Erteilung von Unterricht je Unterrichtsstunde (45 Min.) ein Honorar 
von 23 EUR.  
 
1.2 Der Leiter/Die Leiterin der VHS kann in begründeten Einzelfällen in Abstimmung mit dem Bürgermeister/der 
Bürgermeisterin den o. g. Betrag erhöhen.  
 
1.3. Das Honorar der Kursleiter/innen für Einzelveranstaltungen wird von dem Leiter/der Leiterin der VHS der 
Bedeutung der Veranstaltung und des/der Kursleiters/in sowie der zeitlichen Dauer entsprechend festgesetzt.  
 
1.4 Kursleiter/innen in Projekten und Auftragsmaßnahmen erhalten das Honorar, das die VHS mit den 
Auftragsgebern vereinbart hat und das von diesen refinanziert wird. 
 
2. Erstattung von Fahrtkosten  
 
2.1 Neben dem Honorar werden den auswärts wohnenden Kursleiter/innen Fahrtkosten in Höhe der Tarife der 
öffentlichen Verkehrsmittel nur im Einzelfall erstattet. Die Entscheidung trifft die Leiterin/der Leiter der 
Volkshochschule.  
 
2.2 In begründeten Ausnahmen kann bei Benutzung des eigenen PKW eine Kilometerentschädigung gezahlt 
werden. Die Entschädigung je Kilometer richtet sich nach dem Satz des Landesreisekostengesetzes.  
 
3. Studienfahrten und -reisen  
 
3.1 Für die Mitwirkung an Studienfahrten von weniger als 6 Stunden Dauer werden 55 EUR gezahlt. Für jede 
weitere Stunde erhöht sich das Honorar um 11 EUR, höchstens jedoch auf insgesamt 110 EUR.  
 
3.2 Für mehrtägige Studienfahrten - und Studienreisen - wird für jeden weiteren Tag ein zusätzliches Honorar von 
55 EUR gezahlt.  
 
3.3 Neben dem Honorar erhält der/die Kursleiter/in freie Fahrt, ferner Unterkunft und Verpflegung im gleichen 
Rahmen wie die Teilnehmer/Teilnehmerinnen.  
 
§ 2 – Inkrafttreten  
Diese Fassung der Honorarordnung tritt am 01.08.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Fassung der Honorarordnung 
vom 01.09.2017 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit gemäß § 17 der Hauptsatzung der Stadt Langenfeld Rhld. 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(SGV NRW 2023) in der jeweils gültigen Fassung kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Langenfeld Rhld. vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel angibt. 
 
Langenfeld, 18.06.2021 
Gez. 
Frank Schneider 
Bürgermeister 
 
 

63 Bekanntmachung für den Zweckverband Erziehungsberatung Langenfeld Rhld. / 
Monheim a.R. 
 

In der Zweckverbandsversammlung vom 18.05.2021 wurde der vom Rechnungsprüfungsamt Langenfeld geprüfte 
und testierte Jahresabschluss zum 31.12.2019 vorgelegt und einstimmig beschlossen. Zeitgleich wurde dem 
Verbandsvorsteher für das Kalenderjahr 2019 Entlastung  
erteilt. 
 

Jahresabschluss zum 31.12.2019 
 

Aktiva  Passiva  

       €        € 

Anlagevermögen 8.451,53 Eigenkapital 33.192,19 

Immaterielle 
Vermögensgegenstände 

1.581,02 
 

Allgemeine Rücklage 48.971,47 

Sachanlagen 6.870,51 davon Überschuss  
aus Vorjahren 

168.171,26 

Maschinen u.  
technische Anlagen, 
Fahrzeuge 

 
0,00 

 

Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag 

 
- 15.779,28 

Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 

6.870,51 aus Vorjahren 0,00 

  des laufenden Jahres - 15.779,28 

  Sonderposten 8.451,06 

Umlaufvermögen 77.672,17 für Zuwendungen 8.451,06 

Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 

0,00 Rückstellungen 30.094,39 

Liquide Mittel 77.672,17 sonstige Rückstellungen 30.094,39 

  Verbindlichkeiten 14.386,06 

  Verbindlichkeiten a. 
Lieferungen 
und Leistungen 

 
689,00 

  sonstige 
Verbindlichkeiten 

10.433,25 

  Erhaltene Anzahlungen 3.263,81 
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Bilanzsumme 86.123,70 Bilanzsumme 86.123,70 

 
Der vorstehende Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land NRW (GO NW) beim Zustandekommen dieses Jahresabschlusses nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
- der Jahresabschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
- der Verbandsvorsteher hat den Jahresabschluss vorher beanstandet oder 
- der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband Erziehungsberatung 
  Langenfeld/Monheim vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
  bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Langenfeld, den 21.06.2021 
Gez. 
(Frank Schneider) 
Verbandsvorsteher 
 


